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Bekanntmachung

über das In-Kraft-Treten
des Staatsvertrags

zwischen dem Freistaat Bayern

und dem Saarland
über die Zugehörigkeit

der Mitglieder der Kammer
der Beratenden Ingenieure

des Saarlandes zur
Bayerischen Ingenieurversorgung-Bau

Vom 7. Oktober 2001

Der am 21. November 2000/19. Dezember 2000 unterzeichnete Staatsvertrag 

zwischen dem Freistaat Bayern und dem Saarland über die Zugehörigkeit der 

Mitglieder der Kammer der Beratenden Ingenieure des Saarlandes zur 
Bayerischen Ingenieurversorgung-Bau ist nach seinem Art. 11 am 1. Oktober 

2001 in Kraft getreten.

München, den 7. Oktober 2001

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Edmund Stoiber

© 1999 Bayerische Versorgungskammer

Seite 1 von 1Bayerische Ingenieurversorgung-Bau - Staatsvertrag mit Rheinland-Pfalz


